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Fünf Kommunen 

ein Energiespar-Netzwerk



Bestandteile REM kommunal

 Pädagogisches Programm 

 Controlling

 Beratung / Austausch

    (gering-investive Maßnahmen)

 



Pädagogisches Programm

 Energieteam-Schulungen

 Ein Vormittag im Umweltzentrum Hollen

 Grundschulen: 1-2 SchülerInnen aus jeder 2.-4. Klasse

 Energiefüchse in Kitas

 Einstündige spielerische Einheit mit Vorschulkindern

 Klimaschutz-Aktionstag für Kitas

 Alle Kitas machen an gleichem Tag Motto-Tag zum Klimaschutz mit allen Kita-
Kindern

 Jährliche Fortbildung für ErzieherInnen im Umweltzentrum Hollen 



www.remkommunal.de





Niedersächsisches Klimaschutz-Gesetz (NKlimaG)

§ 17 Energieberichte

(1) Jede Kommune erstellt einen Energiebericht und veröffentlicht diesen. Der Energiebericht soll dazu dienen, durch 
Offenlegung der Energieverbräuche Möglichkeiten zu deren Senkung und zur Einsparung von Energiekosten zu 
ermitteln.

(2) Der Energiebericht enthält mindestens folgende Angaben: 

1.die je Kalenderjahr bei der Kommune anfallenden Kosten für Strom- und Heizenergie, die diesen Kosten 
zugrunde liegenden Verbräuche und die damit verbundenen Emissionen von Kohlendioxid sowie

2. die Verbräuche je Kalenderjahr an Strom- und Heizenergie derjenigen von der Kommune genutzten Gebäude, für 
die bei der Kommune Energiekosten anfallen und für die aufgrund von separaten Abnahmestellen Einzeldaten 
vorhanden sind, jeweils bezogen auf die Nutzfläche im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 26, auch in Verbindung mit § 3 Abs. 
1 Nr. 10 oder 22, des Gebäudeenergiegesetzes. Der Verbrauch an Heizenergie ist einer Witterungsbereinigung auf 
Grundlage eines den anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Verfahrens zu unterziehen.

(3) Der Energiebericht ist erstmalig für das Kalenderjahr 2022 zu erstellen und bis zum 31. Dezember 2023 zu 
veröffentlichen. Die folgenden Berichte umfassen jeweils einen Zeitraum von drei aufeinanderfolgenden 
Kalenderjahren (Berichtszeitraum), beginnend mit dem Kalenderjahr 2023, wobei die Angaben nach Absatz 2 für 
jedes Kalenderjahr in den Bericht aufgenommen werden müssen. Die Berichte sind jeweils bis zum 31. Dezember des 
auf den Berichtzeitraum folgenden Kalenderjahres zu veröffentlichen.



Der „neue“ Kommunale Energiebericht

1. Energiebericht nach NKlimaG – Wärme / Strom im Jahr 2022

 - Energieverbrauch 

 - CO2-Emissionen 

 - Kosten

 - Kennzahlen (Energieverbrauch / m2) / witterungsbereinigt

2. Anhang: der alte REM kommunal - Jährliche Energiebericht

 - jährliche Entwicklung

 - Vergleichszahlen / Zielwerte

 - Zusatzinformationen









    Ausblick



Vielen Dank  für die 

Aufmerksamkeit!

Regionales Umweltbildungszentrum Hollen e.V.


	Folie 1: Umweltzentrum Hollen in Ganderkesee
	Folie 2: Fünf Kommunen  ein Energiespar-Netzwerk
	Folie 3: Bestandteile REM kommunal
	Folie 4: Pädagogisches Programm
	Folie 5: www.remkommunal.de
	Folie 6
	Folie 7: Niedersächsisches Klimaschutz-Gesetz (NKlimaG)
	Folie 8: Der „neue“ Kommunale Energiebericht
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13

